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An den Ktassenvorstand der

Schute

Ktasse

Name des Schüters (der Schüterin

geb. am

Als Erziehungsberechtigte(r) ersuche ich obgenannte(n) Schüler (Schüterin) im
Rahmen der individuellen Berufsorientierung (913b SCHUG) das Kennenlernen des

Berufes (Leh rberufes)

in der Zeit (von-bis (max. eine Woche)

im Betrieb

zu ermöglichen.

Unterschrift des (der) Erziehungsberechtigte

Genehmigt:
Unterschrift des

ln der Zeit der individuetten Berufsorientierung durch den (die) Schüter(in) wird im
obgenannten Betrieb eine Aufsichtsperson bestetlt.

Unterschrift Betrieb (Firmenstempet)

Erklärung der Aufsichtsperson :

lch nehme zur Kenntnis, dass eine Einbindung des Schülers (der Schüterin) in den
Arbeitsprozess verboten ist. Diesbezügtich habe ich die auf Seite 2 angeführten
lnformationen getesen. Weiters werde ich den Schüter (die Schüterin) auf retevante
Rechtsvorschriften (Jugendschutz, Arbeitnehmerschutz, Arbeitshygiene) hinweisen.

Unterschrift der Aufsichtsperson
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. Die Berufspraktischen Tage sind kein Arbeitsverhättnis

. Eine Eingtiederung der Schüter/-innen in den Arbeitsprozess ist unzutässig, das
heißt: Beschäftigung: ja, Ersatz der Arbeitsleistung eines Arbeitnehmers: nein.

. Schüter/-innen untertiegen keiner Arbeitspfticht, keiner bindenden Arbeitszeit
und nicht dem arbeitsrechttichen Weisungsrecht des Betriebsinhabers.

. Schüter/-innen haben keinen Anspruch auf Entgett.

. Die Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzes und arbeitshygienische Vorschriften
sind zu berücksichtigen.

. Auf die Körperkraft der Schüter/-innen ist Rücksicht zu nehmen.

. Schüter/-innen sind ats sotche nach dem ASVG bei der AUVA unfattversichert. Sie

müssen nicht bei der Soziatversicherung angemeldet werden.

. Durch Schüter/-innen verursachte Schäden untertiegen dem altgemeinen
Schadenersatzrecht. Die Haftung ist im Einzetfatt zu prüfen.
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